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RS OGH 1958/2/19 1Ob601/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.02.1958

Norm

AußStrG §73

EO §368

Rechtssatz

Die Tochter des Auszüglers, der dessen Nachlaß an Zahlungsstatt überlassen wurde, kann als Einzelrechtsnachfolgerin

von dem Ausgedingsverp ichteten den Ersatz der von ihr an Stelle des die Erbringung verweigernden

Ausgedingsverpflichteten erbrachten Ausgedingsleistungen (Arbeitsleistungen) in Geld begehren.
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